










 

 

 

 

 

 

 

 

V  E  R  O  R  D  N  U  N  G 

 

 

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfsberg vom ___________, Zahl: 

________________, genehmigt mit Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 

____________, Zahl: _______________________ mit welcher der 

Flächenwidmungsplan in den unten angeführten Punkten geändert wird. 

 

Gemäß § 13 in Verbindung mit § 34 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021, 

K-ROG 2021, LGBl. Nr. 47/2025 wird verordnet: 

 

§  1 

 

(1) Der Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Wolfsberg wird wie folgt geändert: 

 

 

18/2025 Gst. Nr. 112/19 (Teil) und 112/27 je KG Priel, Umwidmung von 

„Grünland – Erholungsfläche“ in „Grünland - Friedhof“ im Ausmaß 
von ca. 4.180 m² 

 

 

(2) Die planliche Darstellung in der Anlage bildet einen integrierenden Bestandteil dieser 

Verordnung. 

 

§  2 

 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen 

Amtsblatt in Kraft. 

 

 

F.d.R.z.: 

       Der Bürgermeister: 

         

 

Patrick Maurel Bakk.rer.nat. 

       Alexander Radl 

Maurel Patrick
Schreibmaschine
ENTWURF





 

 

 

 

 

 

 

 

V  E  R  O  R  D  N  U  N  G 

 

 

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfsberg vom _______________, Zahl: 

____________________, genehmigt mit Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 

____________, Zahl: _______________________ mit welcher der 

Flächenwidmungsplan in den unten angeführten Punkten geändert wird. 

 

Gemäß § 13 in Verbindung mit § 34 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021, 

K-ROG 2021, LGBl. Nr. 47/2025 wird verordnet: 

 

§  1 

 

(1) Der Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Wolfsberg wird wie folgt geändert: 

 

 

21/2025 Gst. Nr. 1025 (Teil) KG Vordertheißenegg, Umwidmung von 

„Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Bauland – Dorfgebiet“ 
im Ausmaß von ca. 292 m² 

 

 

(2) Die planliche Darstellung in der Anlage bildet einen integrierenden Bestandteil dieser 

Verordnung. 

 

§  2 

 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen 

Amtsblatt in Kraft. 

 

 

F.d.R.z.: 

       Der Bürgermeister: 

         

 

Patrick Maurel Bakk.rer.nat. 

       Alexander Radl 

Maurel Patrick
Schreibmaschine
ENTWURF





 

 

 

 

 

 

 

 

V  E  R  O  R  D  N  U  N  G 

 

 

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfsberg vom _______________, Zahl: 

____________________, genehmigt mit Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 

____________, Zahl: _______________________ mit welcher der 

Flächenwidmungsplan in den unten angeführten Punkten geändert wird. 

 

Gemäß § 13 in Verbindung mit § 34 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021, 

K-ROG 2021, LGBl. Nr. 47/2025 wird verordnet: 

 

§  1 

 

(1) Der Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Wolfsberg wird wie folgt geändert: 

 

 

25a/2025 Gst. Nr. 1079/4 (Teil) KG St. Stefan, Umwidmung von „Grünland – 

Land- und Forstwirtschaft“ in „Verkehrsflächen - Parkplatz“ im 
Ausmaß von ca. 5.141 m² 

 

 

(2) Die planliche Darstellung in der Anlage bildet einen integrierenden Bestandteil dieser 

Verordnung. 

 

§  2 

 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen 

Amtsblatt in Kraft. 

 

 

F.d.R.z.: 

       Der Bürgermeister: 

         

 

Patrick Maurel Bakk.rer.nat. 

       Alexander Radl 

Maurel Patrick
Schreibmaschine
ENTWURF



 

 

 

 

 

 

 

 

V  E  R  O  R  D  N  U  N  G 

 

 

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfsberg vom _______________, Zahl: 

____________________, genehmigt mit Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 

____________, Zahl: _______________________ mit welcher der 

Flächenwidmungsplan in den unten angeführten Punkten geändert wird. 

 

Gemäß § 13 in Verbindung mit § 34 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021, 

K-ROG 2021, LGBl. Nr. 47/2025 wird verordnet: 

 

§  1 

 

(1) Der Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Wolfsberg wird wie folgt geändert: 

 

 

25b/2025 Gst. Nr. 1079/4 (Teil) KG St. Stefan, Umwidmung von 

„Verkehrsflächen – allg. Verkehrsfläche“ in „Verkehrsflächen - 

Parkplatz“ im Ausmaß von ca. 108 m² 

 

 

(2) Die planliche Darstellung in der Anlage bildet einen integrierenden Bestandteil dieser 

Verordnung. 

 

§  2 

 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen 

Amtsblatt in Kraft. 

 

 

F.d.R.z.: 

       Der Bürgermeister: 

         

 

Patrick Maurel Bakk.rer.nat. 

       Alexander Radl 

Maurel Patrick
Schreibmaschine
ENTWURF





 

 

 

 

 

 

 

 

V  E  R  O  R  D  N  U  N  G 

 

 

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfsberg vom _______________, Zahl: 

____________________, genehmigt mit Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 

____________, Zahl: _______________________ mit welcher der 

Flächenwidmungsplan in den unten angeführten Punkten geändert wird. 

 

Gemäß § 13 in Verbindung mit § 34 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021, 

K-ROG 2021, LGBl. Nr. 47/2025 wird verordnet: 

 

§  1 

 

(1) Der Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Wolfsberg wird wie folgt geändert: 

 

 

26/2025 Gst. Nr. 174/2 (Teil) und 165 (Teil) je KG Unterleidenberg, 

Umwidmung von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in 
„Grünland – Reitsport-, Pferdesportanlage“ im Ausmaß von ca. 
14.532 m² 

 

 

(2) Die planliche Darstellung in der Anlage bildet einen integrierenden Bestandteil dieser 

Verordnung. 

 

§  2 

 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen 

Amtsblatt in Kraft. 

 

 

F.d.R.z.: 

       Der Bürgermeister: 

         

 

Patrick Maurel Bakk.rer.nat. 

       Alexander Radl 

Maurel Patrick
Schreibmaschine
ENTWURF





 

 

 
 
 
 
Erläuterungen zu den geplanten Änderungen des Flächenwidmungsplans 

Kundmachung 032-01-D/31758/2026 vom 10.3.2026 

 

 
Widmungsänderung 18/2025 
 
Die evangelische Pfarrgemeinde Wolfsberg betreibt im unmittelbaren westlichen 
Anschluss an die zur Umwidmung angeregte Fläche bereits einen Friedhof, der seine 
Kapazitätsgrenzen in nächster Zeit erreichen wird. Nun ist geplant, die östlich 
anschließenden Gründe der Pfarrgemeinde für eine Friedhofserweiterung einschließlich 
der erforderlichen Nebenanlagen (Zufahrt, Parkfläche, Grünschnittlager etc.) 
umzuwidmen. 
Die Flächen sinn innerstädtisch und fernab jeglicher Siedlungsgrenzen lt. Örtlichem 
Entwicklungskonzept gelegen. Naturräumliche Einschränkungen wie etwa Gefahrenzonen 
sind am gegenständlichen Standort nicht feststellbar. Erhebliche Konflikte mit 
angrenzenden Nutzungen sind durch einen Friedhof nicht zu erwarten.  
 
 
Widmungsänderung 21/2025 
 
Im Bereich der zur Umwidmung angeregten Fläche wurde kürzlich eine Neuvermessung 
des öffentlichen Guts durchgeführt, die mittlerweile rechtskräftig in die digitale 
Katastralmappe eingetragen wurde. Durch die Verlegung des öffentlichen Guts auf den 
tatsächlich in der Natur vorhandenen Weg ergibt sich eine Randfläche, die nun 
entsprechend der tatsächlichen Nutzung mit der Widmung "Bauland - Dorfgebiet" 
aufgefüllt werden soll, um den Flächenwidmungsplan an den tatsächlichen Naturstand 
anzupassen. 
Im Örtlichen Entwicklungskonzept 2010 der Stadtgemeinde Wolfsberg ist der 
gegenständliche Bereich mit einem gelben Kreis gekennzeichnet (Erweiterung um ein 
zusätzliches Wohnobjekt möglich).  
Naturräumliche Einschränkungen (etwa Oberflächenwasserabflussbereiche, Gefahren-
zonen etc.) sind auf den gegenständlichen Flächen nicht feststellbar. 
 
 
Widmungsänderung 25a/2025 und 25b/2025 
 
Der Leitbetrieb PMS Group GmbH, zugleich eine Außenstelle der Fachhochschule Kärnten, 
plant eine Betriebserweiterung innerhalb des bestehenden und gewidmeten Firmenareals. 
Aus diesem Grund sollen die bisher innerhalb des Betriebsgeländes bestehenden 
Parkplätze auf die gegenständliche Fläche ausgelagert werden, wobei mittelfristig auch 
die Errichtung von Carports geplant ist. 
Im Örtlichen Entwicklungskonzept 2010 der Stadtgemeinde Wolfsberg befindest sich die 
gegenständliche Fläche innerhalb der Siedlungsgrenzen und eines Vorrangbereichs für 
gewerbliche Nutzung.  
Eine Stellungnahme der Abt. 12 des Amtes der Kärntner Landesregierung wird im Zuge 
des Widmungsverfahrens eingeholt. 
Hinsichtlich der verkehrstechnischen Erschließung wird eine Stellungnahme der 
Straßenabteilung der Stadtgemeinde Wolfsberg eingeholt. 
Maßgebliche Nutzungskonflikte sind auf Grund der Lage innerhalb eines großflächigen 
Industriegebiets und auf Grund der bloßen räumlichen Verlagerung eines bereits 
bestehenden Parkplatzes nicht zu erwarten. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Widmungsänderung 26/2025 
 
Der Reiterhof Stückler ist eine langjährig etablierte Reitsportanlage, die neben dem 
Tagesbetrieb auch mehrere internationale Turnierveranstaltungen pro Jahr ausrichtet. 
Für diese Veranstaltungen werden zusätzliche Flächen zur Unterbringung von mobilen 
Boxen mit Wasser- und Stromanschlüssen, Mistplätzen und einem großen Vielseitigkeits-
Reitplatz benötigt. Als geeigneter Bereich wurde eine Fläche im unmittelbaren westlichen 
Anschluss an die bestehenden Reitplätze zur Umwidmung angeregt. 
Im Örtlichen Entwicklungskonzept 2010 findet sich keine dezidierte Aussage zur 
gegenständlichen Fläche. 
Naturräumliche Einschränkungen wie etwa Gefahrenzonen sind im zur Umwidmung 
angeregten Bereich nicht gegeben. 
Im Zuge des Widmungsverfahrens werden Stellungnahmen der Straßenabteilung der 
Stadtgemeinde Wolfsberg, der Wolfsberger Stadtwerke sowie der APG 
(Hochspannungsfreileitung im nordöstlichen Randbereich der Widmungsfläche) eingeholt. 




